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Neues helvetisches Tagblatt.
Herausgegeben von Escher und Usteri/ Mitgl. der gesezg. Räthe.

Band I!. âc>. I.IV. Bern, den r. Nov. 1799. (lo. Brumaire Viik.)

G e s e z g e b u n g.

Senat, 17. Oktober.
(Fortsetzung.)

Genbards Meinung wird auf den Kanz-
keltisch gelegt, und soll nbersezt werden.

Giudice verlangt Uebersetzung dieses Be-
richts ins Italiänisch«.

Dieser Antrag wird angenommen.
Laflechere verlangt, daß wieder, wie es

Anfangs war, z Snppleanten in die Revi-
sionscommisslon der Konstitution durchs Scru-
tinium gewählt werde, da die frühern in die
Commission selbst getreten sind.

Der Antrag wird angenommen, und die
Wahl auf morgen vertagt.

In geschlossener Sitzung verwirft der Senat
einen Beschluß des großen Raths.

Grosser Rath, 18. Oktob.
Präsident: Akermann.

Baggio begehrt für Wochen, und Ri-
gozza für 10 Tage Urlaub.

Herzog v. Eff. bemerkt, daß nur ein Drit-
theil oer Versammlung auf Urlaub seyn darf,
und daß erst die Erfüllung der schon gestatte-
ten Urlaube bewilligt werden muß, ehe man
neue crtheuen kann.

G apany will entsprechen.
Zimmermann folgt, und fodcrt, daß erst

duwmgen Mitglieder, welche schon Urlauv er-
halten haben, h-ervon Gebrauch machen dürfen,
^-eser Antrag sowohl, «Us die begehrten Urlaube
werden gestattet.

Kilchmann chdert für 10 Tage Urlaub.Kulli fodert Tagecorlnung, weil Kilchmann
erst Urlaub- gehab: yal. Dieser Antrag wird
angenommen.

Lacoste zeigt an, d.ch Buonaparte zufolge

Privaibriefen in Lyon sich befindet. Man
klatscht.

Er lach er erhält für 14 Tage Urlaub.
Das Direktorium übersendet folgende Both--

schaft:
Das Vollziehungs-Direktorium der helvetischen

einen und untheilbaren Republik, an die
gesezgebcnden Räthe.

Bürger Gesczgeber!
Den i2teu des Monats September war die

Urversammlung der Stadt Solothurn zur Er--
wählung von Munizipalitätsglieder geschritten.

Unter den Bürgern, auf welche die Wahl fiel,
befanden sich vier, die bereits zum Elitenbienste
bestimmt waren; Joseph Brunuer, Friedrich
Stoll, Franz Schcrer, und Georg Fröhlicher,
welche schon Befehl hatten, in den Kanton Wal-
lis zu ziehen, woselbst der nahe Wegzug der
Division Türreau die Anwesenheit einiger helve-
tischer Truppen nothwendig machte.

Einige Aeußerungen, die in Absicht auf diese
Wahl in der Versammlung offenbar wurden,
mnd einige anderwärts eingegangene Berichte
lbewiesen hinreichend, daß bei dieser Wahl die
Haupltr-ebwder kc.ne andere war, als die Ab-
str-'t, die Erwählten der Schuldigkeit, .nach
Wallis zu marschieren, zu entziehen.

Da das Direktorium z» näherer Erforschung
der Sache aufgefoderl worden, so besahst es,
ohne über die Frage wegen der Gültigkeit der
Wahl etwas zum voraus bestimmen zu wollen,
daß, da der Befehl zum Abmarsch früher ge-
schehen als die Wahl, die oben erwähnten Bür-
ger gehalten seyn sollen sich auf ihren Posten
zu verfügen.

Dieser Beschluß wurde vollzogen, und die
Installation der Munizipalitat aufgeschoben.

Da nur der Regierungsstatthàr httrüber
Vorschriften verlangte "so tefahl das Di-
rektorium die Installation voy 7 Gliedern,
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die in regelmäßiger Form waren erwählt
worden.

Was die vier andern betrifft, so steht es bei

Ihnen, Bürger Geftzgeber, zu entscheiden, ob
ihre Erwahlung gültig sei. Der Bericht des
Regierungsstatthalters, den das Direktorium
hier beilegt, kann hierüber ihre Berathschlag»«!-
gen aufklaren.

Republikanischer Gruß:
i Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

S a v a r y.
Im Namen des Direktoriums der Generalftkr.

Mousson.
Kühn. Die freie Wahl des Volks kann nicht

beschränkt werden, folglich sind auch diese Wah-
len gültig; allein dessen ungeachtet, sollen diese
gewählten Eliten marschiren, denn unsre Aus-
nähme zu Gunsten der Munizipalbeamten, betraf
nur die damaligen Munizipalbeamten. Uebri-
gens fodere ich Verweisung an die Militärcom-
mission, welche wahrscheinlich am zwekmäßig-
sien arbeiten wird, wenn sie uns vorschlagt,
daß in Zukunft keine Auszüger in die Muni,«-
palitäten.gewählt werden dürfen.

K o ch. Die verschiedenen Pflichten des Dür-
gers gegen den Staat sind einander unterge-
ordnet; es ist der Republik leichter, gute Gre-
nadiers, als gute Munizipalbeamten zu erhal-
ten, und so ist es zwekmäßiger, daß ein Bürger,
den das Volk in die Munizipalität wählt, hier
diene als in dem Militär, und wenn hierüber
eine Verfügung getroffen werden muß, so ist

der Vorschlag eher der Commission über

Organisation der öffentlichen Gewalten,
als der Militärcommission aufzutragen, weil es

nur um einen Zusaz§ zum Munizipalgesez zu

thun ist. Was den gegenwärtigen Fall berrifft,
so kann unser Gesez in keinem Fall zurükwir-
kend gemacht werden, und da es nicht verboten

war, die Munizipalbeamten unter den Eliten
zu Wahlen, so müssen diese Wahlen für gültig
erklart werden, weil, was nicht verboten ist,

erlaubt ist.

Hammev^glaubt, man solle diese Wahlen
für ungültig erlläreu, weil diele Auszüger durch

Intrige und wegen einer angestellten Lustparthe»

zu Munizipalbeamten gewählt wurden.
Billeter stimmt für Verweisung an eine

Commission; bemerke aber, daß durch Kochs
Enmdsa; die meisten reichen Söhne sich zu

Munizipalbeamten könnten wählen lassen, und
daß folglich nur die aune» Bürger für die Ver-
theidiguug des Vaterlandes ins Fe.d ziehen
mußten.

Desloes stimmt ganz Koch bei, und iß

überzeug:, daß diese Wahlen nur nach den be-

stehenden Gesetzen beurtheilt, und das Volk
in seinen Wahlen nicht beschränkt werden darf.

Ech lumps ist Kochs Meinung, und denkt,
die Comm ssion werde nur Tagesordnung übn
diese Bochschaft vorschlagen, und keine Ein-
schränkungen in die Volkswahlen hinein bringen
kminen.

H über ist nicht dieser Meinung; denn die

Mauizipalbeamten sind keineswegs eine conßi-
tunonelle A'l'rrilät, also ist auch hier keines-

wegs von Eulschränkung der Souveränitäts-
rechte des Volks die Rede, und überdcm iß

die Vertheidigung des Vaterlands die erßt

Pflicht des Bürgers, und also können wir hier-
über sehr wohl Einschränkungsgesetze machen,
aber dessen ungeachtet doch nicht die schon vor-
handenen Wahlen nach Gesetzen beurtheilen,
die noch nicht vorhanden sind : folglich lasse man
diese Wahlen gelten, und weise die allgemeint
Frage an die Commission.

(Die Fortsetzung folgt.)

Iulän dis che Nachrichten.
Zürich, 27. Sept. (So spät auch dies«

Erzählung der Kriegsereignisse vom 25. und

aöten September erscheint, so verdient sie inll
mer noch ihre Stelle im hclv. Tagblatte; sie iß

aus der allgemeinen Zeitung entlehnt.) Am

25tcn des Morgens griffen die Franzosen die

kombinirce Armee fast auf allen Punkren ihr««

Linie an. Die anfänglich allgemein verbreitet«
Idee, daß dieKaiserlichen und Russen am new-
lichen Tag hätten angreiften wollen, war irrig,
man will izt wissen, daß der Plan des Gss>

Hotze, mit welchem der Gen. Korsakow
einverstanden gewewn sey, den aber der F. M.
Suwarow genehmigt habe, dahin gieng: der

Angrif sollte erst nach einigen Tagen, undzw»
nur von Bünden aus, und von seiner S«»'
gegen den Ezel und Schindellegi im Ernst/ von
der Seite von Zürich und Baden aber divenv
onsweise geschehen. Eben in der Nacht von

24. zum 25M! waren daher einige russstch«^
gimenter durch Zürich nach dem obern v'5
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